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Hannover, 30.09.2025 

 

Erörterungstermin für das Wasserrechtsverfahren der enercity AG für eine Grund-

wasserentnahme nach § 8 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 

hier:  

Ortsübliche Bekanntmachung gem. § 73 Abs. 6 Verwaltungsverfahrensgesetz 

(VwVfG) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
der Termin zur Erörterung der Einwendungen und Stellungnahmen findet statt  
 

Montag, den 27.10.2025 um 10.00 Uhr im Amtshof der Stadt Burgwedel, 
Auf dem Amtshof 8, 30938 Burgwedel. 

Sollte die Erörterung am 27.10.25 nicht beendet sein, wird sie am gleichen Ort 
am Dienstag, den 28.10.2025 und ggfs. am Montag, den 10.11.2025 

jeweils um 10.00 Uhr fortgesetzt. 
 

Gem. § 73 Abs. 6 VwVfG ist der Erörterungstermin mindestens eine Woche vorher ortsüb-

lich bekannt zu machen. Diese Bekanntmachung muss durch die Anhörungsbehörde vor-

genommen werden. Um sicher zu stellen, dass die Bekanntmachung im gesamten Einwir-

kungsbereich des Vorhabens öffentlich wird, bitte ich Sie daher den beigefügten Text ab 

dem 06.10.2025, spätestens jedoch mindestens eine Woche vor dem Termin nach dem 

Service/Team  Team 36.29 
Dienstgebäude Höltystraße 17 

30171 Hannover 
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Gleichlautendes Schreiben per Mail an: 

 

Landkreis Celle und Landkreis Heidekreis 

Städte Burgwedel, Langenhagen und  

Neustadt a.Rbge. 

Gemeinden Hambühren, Isernhagen, Wedemark, 

Wietze und Winsen 

Samtgemeinde Schwarmstedt 

http://www.hannover.de/


bei Ihnen durch Hauptsatzung o.ä. vorgeschriebenen Verfahren ortsüblich bekannt zu ge-

ben. 

 

Wie bei jeder ortsüblichen Bekanntmachung ist der § 27a VwVfG zu beachten. 

 

Die privaten Einwender/innen werden persönlich zu dem Termin eingeladen. 

 

Sollten durch die Bekanntmachung Kosten entstehen, können diese erstattet werden. Ich 

bitte Sie in diesem Fall um Vorlage einer entsprechenden Rechnung. 

 

Ich Sie zudem, mir den Zeitraum der Bekanntmachung mitzuteilen und einen Nachweis über 

die Veröffentlichung zu übermitteln. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

Stefan Weniger 

 

Anlagen 

Text ortsübliche Bekanntmachung 
 


